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Zuweisung der Ehewohnung im nachehelichen Aufteilungsverfahren
- maßgeblich ist der konkrete Wohnbedarf
§93AußStrG;§§81,83 EheG

Oberster Grundsatz bei der Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Er-
sparnisse nach den §§ 81 ff EheG ist die Billigkeit.
Bei der Zuweisung der Ehewohnung entspricht es im Allgemeinen der Billigkeit, diese bei grund-
sätzlich gleich gewichteten ehelichen Beiträgen im Sinn des § 83 EheG demjenigen zu überlassen,
der darauf im Einzelfall eher angewiesen ist. Dabei sind auch die Jedem Ehegatten zur Befriedigung
seines Wohnbedürfnisses sonst zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu berücksichtigen. Zu be-
denken ist ferner, welcher Ehegatte in der Lage wäre, eine bei Zuweisung der Ehewohnung zu leis-
tende angemessene Ausgleichszahlung aufzubringen, würde es doch der Billigkeit widersprechen,
diese Jenem Teil zuzuweisen, der dazu auf keinen Fall in der Lage wäre.
Bei der Entscheidung über die Zuweisung der Ehewohnung kommt es nicht vorrangig darauf an, ob
die geschiedenen Ehegatten einen unterschiedlich hohen Beitrag für die Bereitstellung der Ehewoh-
nung geleistet haben. Maßgeblich ist vielmehr vor allem der jeweilige Wohnbedarf der Ehegatten.
Die Verschuldensentscheidung im Scheidungsverfahren ist nicht unter den bei der Aufteilung zu
berücksichtigenden Gründen genannt. Es kann dahingestellt bleiben, ob sie bei der Billigkeitsent-
Scheidung des § 83 EheG überhaupt zu berücksichtigen ist, jedenfalls kann ihr gegenüber den aus-
drücklich genannten Umständen nur eine untergeordnete Bedeutung zukommen. Der Gesetzgeber
wollte die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens nicht zu einem Instrument der Bestrafung
oder Belohnung für ehegerechtes oder ehewidriges Verhalten machen.
OGH 16. 12. 2025, 1 Ob 175/25a

Kontext

Im nachehelichen Aufteüungsverfahren wurde das eheliche
Gebrauchsvermögen im Verhältnis 1:1 aufgeteilt. Streit be-

stand allein über die Zuweisung der Ehewohnung. Die Frau
verwies insbesondere auf die Herkunft der Liegenschaft aus
ihrem Familienbesitz, auf ein früheres Überwiegen ihrer Ei-
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Rechtsprechung

gentumsanteile sowie auf eine zwischen den Parteien getrof-
fene Vereinbarung im Zusammenhang mit einer Eheverfeh-
lung des Mannes. Die Vorinstanzen wiesen die Ehewoh-
nung dem Mann zu. Sie stellten darauf ab, dass der Frau
aufgrund eines lebenslangen Fruchtgenussrechts an einem
nicht der Aufteüung unterliegenden Objekt eine adäquate
Wohnmöglichkeit zur Verfügung steht, während der Mann
seit Jähren in beengten Verhältnissen lebt. Zudem sei die
Frau wirtschaftlich nicht in der Lage, eine angemessene
Ausgleichszahlung zu leisten. Im außerordendichen Revi-
sionsrekurs war zu klären, ob diese Gewichtung im Rahmen
der Billigkeitsentscheidung korrekturbedürftig ist, insbe-
sondere ob die Herkunft der Liegenschaft aus dem Fami-
lienvermögen oder das Verschulden an der Scheidung für
die Zuweisung maßgeblich ist.

Anmerkungen

Die Entscheidung ist zu begrüßen. Sie verdeuüicht, dass die
Aufteüung nach §§ SlffEheG nicht dazu dient, eheliche
Konflikte im Nachhinein zu bewerten oder zu sanktionie-

ren, sondern darauf abzielt, eine sachgerechte und prakti-
kable Regelung für die Lebensverhälttiisse der Parteien nach
der Scheidung zu schaffen. Im Mittelpunkt steht daher zu
Recht die Frage, welcher Ehegatte die Ehewohnung tatsäch-
lich benötigt und wem es wirtschaftlich zumutbar ist, die
finanziellen Folgen einer Zuweisung zu tragen.

Mangels entsprechender Bekämpfung im Rekurs hatte
der OGH keine Veranlassung, zu der Frage Steüung zu neh-
men, ob der Einwand zulässig wäre, ein Fruchtgenussrecht
könne nicht in eine bloße Wohnmöglichkeit "umgedeutet"

werden, zumal es primär der finanziellen Absicherung
durch Mieteinnahmen dienen sollte. Dies erscheint insbe-

sondere vor dem Hintergrund interessant, dass die betref-
fende Wohnung nach den - allerdings knappen - Angaben
der Entscheidung seit höchstens drei Jahren nicht mehr ver-
mietet wird; nähere Informationen zur tatsächlichen Dauer

der Nichtvermietung lassen sich der Entscheidung nicht
entnehmen. In diesem Zusammenhang wäre von besonde-
rem Interesse gewesen, ob und inwieweit die Qualifikation

der Wohnung als potenzielle Einkommensquelle bzw Absi-
cherungsmöglichkeit - oder umgekehrt deren faktische
Nichtvermietung - Einfluss auf die Beurteüung der Verfiig-
barkeit einer Wohnmöglichkeit haben kann.

Unbehandelt bleibt ferner ein weiterer Aspekt im Zu-
sammenhang mit einer zwischen den Exehegatten geschlos-
senen Vereinbarung, in der der Exehegatte seine Eheverfeh-
lungen zugestand und sich für den Fall der Fortsetzung sei-
ner außerehelichen Beziehung zum Auszug aus der Ehe-
wohnung verpflichtete. Auch insoweit stellt sich die Frage,
ob und in welchem Umfang eine derartige Parteivereinba-
rung Einfluss auf die rechdiche Beurteüung im Aufteilungs-
verfahren haben könnte. Nach dem Wortlaut der Vereinba-

rung dürfte allerdings lediglich die Nutzung der Ehewoh-
nung - konkret der Auszug des Mannes - geregelt gewesen
sein, nicht jedoch die Eigentumsverhältnisse an der Ehe-
wohnung. Auch dies lässt sich der Entscheidung jedoch
nicht eindeutig entnehmen.

SUSANNA PERL-LIPPITSCH


